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Teiländerung Nr. 2.20
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Für die Planung:

Herford, den     

Beigeordneter

Der Bau- u. Umweltausschuss der Hansestadt Herford hat ge- 
mäß § 2(1) BauGB am                    die Einleitung der Flächen-
nutzungsplanänderung beschlossen. Der Einleitungsbeschluss
ist am                      ortsüblich bekanntgemacht worden.

Herford, den    

                                  Vorsitzender des Bau- u.Umweltausschusses

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 
§ 3 (1) BauGB hat vom                             bis zum                  

Herford, den  

                                  Abt.L. -Stadtplanung-

Dieser Plan wurde gemäß § 4 BauGB mit den Behörden und
sonstigen Trägern öffentlicher Belange abgestimmt.

Herford, den  

                                  Abt.L. -Stadtplanung-

Dieser Plan ist gemäß § 3(2) BauGB vom Bau- und Umwelt-
ausschuss der Hansestadt Herford am  
als Entwurf beschlossen worden.

Herford, den    

                                  Vorsitzender des Bau- u.Umweltausschusses

Dieser Plan hat gemäß § 3 (2) BauGB vom   
bis                          öffentlich ausgelegen.                 
Ort und Zeit der öffentlichen Auslegung sind am            
                             bekanntgemacht worden.

Herford, den                                            Der Bürgermeister
                                                Im Auftrage:  

Die Änderung des Flächennutzungsplanes ist gemäß § 6(1)           
des Baugesetzbuches mit Verfügung vom  

Detmold, den 

                                          Die Bezirksregierung

Gemäß § 6(5) des Baugesetzbuches sind die Genehmigung 
sowie Zeit und Ort der Auslegung am                      
ortsüblich bekanntgemacht worden.
Der geänderte Flächennutzungsplan liegt ab                          

Herford, den  

                                          Bürgermeister

Hansestadt Herford

Maßstab    1: 5000 Ausfertigung

                                 Abt.L. -Stadtplanung-

Abt.L -Stadtplanung-

                            stattgefunden.            

öffentlich aus.

genehmigt worden.

Az.:  
                                           Im Auftrage:

Nach Prüfung der Bedenken und Anregungen gemäß
§ 3(2) des Baugesetzbuches hat der Rat der Hansestadt

Herford die Änderung des Flächennutzungsplanes am
                          beschlossen.

Herford, den

Bürgermeister
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